
Organisatorisches

Zahlung / Unterlagen / ATF-Anerkennung

Alle Preise in Euro inkl. 19 % MwSt. / Bei allen Seminaren gilt eine begrenzte Teilnehmer:in-
nenzahl sowie eine Mindestteilnehmer:innenzahl. 

Anmerkungen:

• Berechtigung zum Mitgliedertarif: DVG / ATF / FECAVA / WSAVA 
• ermäßigter Tarif: Erwerbslose TÄ, TÄ in Elternzeit, nicht mehr praktizierende  

Tierärzt:innen > 65 Jahre, Praxisgründer:innen (nicht vor 01.01.2023), Residents / Interns 
(jeweils mit entsprechendem Nachweis, s. Onlineanmeldung)

Studierende / Doktorand:innen: im August 2024 gültige Immatrikulationsbescheinigung 
oder Bescheinigung des zuständigen Instituts. 

Zahlung

Sie haben die Möglichkeit, per VISA, Mastercard, Paypal oder per SEPA-Lastschrift (EC- 
Zeichen) zu bezahlen. Auch gibt es die Möglichkeit, per Rechnung zu zahlen. Sie erhalten 
eine Rechnung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, sobald Sie Ihre Daten ein-
gegeben haben. Diese Rechnung gilt als Bestätigung Ihrer Anmeldung und als Zahlungs-
bestätigung. Vor Ort erhalten Sie automatisch Ihr Badge und Ihre gebuchten Unterlagen. Die 
hier aufgeführten Preise sind Bruttopreise. Die Rechnung ist sofort nach Rechnungsstellung 
fällig. Ein Preisnachlass nach Abschluss der Buchung wird nicht gewährt. Sollte die Rech-
nung bis zum Veranstaltungstag nicht beglichen worden sein, kann der Veranstalter den 
Zugang zur Veranstaltung verwehren.

Rechnungsänderung

Für die nachträgliche Bearbeitung der Rechnung fällt eine Gebühr in Höhe von 10,00 € an.

Unterlagen

Die Unterlagen (Vorträge, Seminare, TFA-Programm) stehen Ihnen kostenfrei per Download 
zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Tagung.

ATF-Anerkennung & TFA-Fortbildungsstunden
Die Stunden werden rechtzeitig vor der Veranstaltung auf den Websites www.dvg.de bzw. auf 
www.tierärztetag-west.de einsehbar sein. Ihr Zertifikat erhalten Sie nach der Tagung per 
E-Mail. 
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Stornierung

Bei Stornierungen bis zum 21.07.2024 wird die gezahlte Tagungsgebühr abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 50,00 € zurückerstattet. Danach ist leider keine Rückerstattung 
möglich. Sie können jederzeit kostenlos einen Ersatzteilnehmer:in benennen. Wenn ein/
eine Teilnehmer:in nicht an der Konferenz teilnimmt, sondern spätestens zwei Wochen nach 
der Konferenz krank anmeldet (mit Nachweis), erhält er/sie die Teilnahmegebühr zurück. 
Ansonsten werden keine werden keine Teilnahmegebühren zurückerstattet. Nimmt ein/eine 
Teilnehmer:in nicht an der Tagung teil und gibt im Vorfeld nicht darüber Bescheid, werden 
keine Teilnehmergebühren zurückerstattet (No-Show). Bitte richten Sie alle Stornierungen 
schriftlich an die DVG Geschäftsstelle in Gießen. 

Mitnahme von Hunden

Die Mitnahme von Hunden in den Veranstaltungsort ist meistens möglich, ein durchsetzba-
rer Anspruch hierauf besteht aber nicht. Aus Gründen des Tierwohls, der Sicherheit der Teil-
nehmenden, des Gesundheitsschutzes und im Sinne einer ungestörten Durchführung der 
Veranstaltung behält sich der Veranstalter vor, einzelnen Tieren den Zugang zu verweigern 
bzw. diese aus dem Veranstaltungsort zu verweisen. Bei einem Verweis ist das Tier unver-
züglich aus dem Veranstaltungsgelände zu entfernen. Hunde, die verletzt oder krank sind, 
dürfen nicht mitgebracht werden. Mitgebrachte Hunde sind artgerecht, sicher und gemäß 
den Tierschutzbestimmungen zu behandeln. Andere Hunde und Personen dürfen durch den 
Hund nicht gefährdet, beeinträchtigt oder verängstigt werden. Ein ordnungsgemäßer und si-
cherer Veranstaltungsablauf muss sichergestellt sein. Bei Vorführungen eines Hundes oder 
mit einem Hund ist in besonderem Maße auf das Tierwohl und die Belange des Tieres Rück-
sicht zu nehmen. Hunde sind im Veranstaltungsgebäude und -gelände grundsätzlich an der 
Leine zu führen. Hunde müssen nachweislich gegen Tollwut geimpft sein. Die Erstimpfung 
des Hundes muss mindestens 21 Tage vor Teilnahme vorgenommen worden sein. Auf Ver-
langen muss der Impfausweis vorgelegt werden. Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt sein; 
eine vertraute Person muss beim Hund verbleiben. Bei ungewöhnlichen Hunden mit einer 
besonderen Größe oder Eigenart usw. empfiehlt der Veranstalter, die Mitnahme im Vorfeld 
abzustimmen. Für den Fall einer Räumung oder Evakuierung der Veranstaltungsstätte ist 
sicherzustellen, dass die Hunde sicher aus der Veranstaltungsstätte verbracht werden kön-
nen, ohne die Maßnahmen der Räumung oder Evakuierung zu behindern. 

Stornierung / Mitnahme von Hunden
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Bild-, Ton- und Videoaufnahmen
Die wissenschaftlichen Vorträge unterliegen dem Urheberrecht. Es ist daher untersagt, Bild-, 
Ton- oder Videomitschnitte anzufertigen. Bei Nichtbeachtung ist der/die Tagungsleiter:in be-
rechtigt, Saalverweise auszusprechen. Die Teilnehmenden gestatten dem Veranstalter, im 
Rahmen der Veranstaltung ohne zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet zu sein, selbst 
oder durch Dritte Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen der Teilnehmenden zu erstellen und in-
haltlich, örtlich und zeitlich unbegrenzt in allen audiovisuellen Medien zu verwerten, ins-
besondere zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu bearbeiten, öffentlich zugänglich zu machen 
und zu senden. Diese können ggf. auf der Homepage, auf den Social-Media-Kanälen oder 
Drucksachen des Veranstalters sowie in Print-/Onlinemedien veröffentlicht werden. Mit Ihrer 
Teilnahme an der Veranstaltung dokumentieren Sie Ihr Einverständnis, dass ggf. in diesem 
Rahmen auch Aufnahmen mit Ihnen gemacht werden. Eine öffentliche Präsentation von 
Aufnahmen, in der einzelne Teilnehmenden im Vordergrund stehen, erfolgt nur mit deren 
ausdrücklicher Einwilligung. Teilnehmer:innen haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Ein-
verständnis beim Veranstalter zu widerrufen.

Sicherheitsrelevante Weisungen
Teilnehmer:innen sind verpflichtet, den Weisungen des Veranstalters bzw. denen des Ord-
nungspersonals Folge zu leisten. Ansprüche hieraus gegen den Veranstalter sind ausge-
schlossen, soweit dieser die Notwendigkeit der Weisungen nicht zu vertreten hat.

Höhere Gewalt, Nichtdurchführung der Veranstaltung, Programm- und 
Terminänderungen
Im Falle höherer Gewalt, die zu einem Ausfall, einem Abbruch oder einer Unterbrechung der 
Veranstaltung führt, wird der Veranstalter von seiner Leistungspflicht – bei teilbaren Leistun-
gen, soweit für den/die Teilnehmer:in, auch teilweise hinsichtlich des betroffenen Teils – frei 
(§ 275 Absatz 1 BGB). Dies gilt gleichermaßen für Programmänderungen und/oder den 
Ausfall von Referierenden. Mit der Anmeldung erkennen Teilnehmende diesen Vorbehalt 
an. Die Teilnahme an diesem Kongress ist ausschließlich Tierärzt:innen (bzw. Student:innen 
der Veterinärmedizin) vorbehalten, in Ausnahmefällen auch Angehörigen anderer Berufe mit 
akademischer Ausbildung. D.h. fundierte Kenntnisse der Veterinärmedizin bilden die Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an der Fortbildung. Diese Anforderungen 
werden bei Nicht-Tierärzt:innen als Zielgruppe/Teilnehmenden nicht erfüllt. TFA haben Zu-
gang zum TFA-Programm ohne Nachweis.
Soweit der Veranstalter nicht zu leisten braucht, entfällt auch der Anspruch desselben auf 
die Gegenleistung des Teilnehmenden (§ 326 BGB).
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Höhere Gewalt, die die Durchführung der Veranstaltung unmöglich macht (z. B. weil die 
Halle nicht dem Veranstalter überlassen werden kann) oder im Sinne des § 275 Absatz 2 
BGB stört, macht auch die Durchführung des Vertrages zwischen dem/der Teilnehmer:in 
und dem Veranstalter unmöglich. Insoweit ist der Bestand des Vertrages zwischen dem/der 
Teilnehmer:in und dem Veranstalter also abhängig von der Möglichkeit der Durchführung 
der Veranstaltung.
Im Übrigen sind erfolgte Leistungen nach § 346 BGB rückabzuwickeln.
Der/die Teilnehmer:in hat einen Anspruch auf Auskunft über die Bemühungen des Veranstal-
ters bzgl. der Zusammenstellung und Klärung, die dieser auch über eine Bestätigung bzw. 
einen Bericht eines Rechtsanwalts oder Wirtschaftsprüfers leisten kann.
Schadenersatzansprüche, entgangener Gewinn, Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen u. ä. dem Veranstalter gegenüber sind ausgeschlossen, soweit dieser die Absa-
ge bzw. den Abbruch nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Diese Folgen 
gelten auch, soweit Unmöglichkeit gemäß § 275 Absatz 2 oder Absatz 3 BGB vorliegt.

Datenschutzhinweis
Für Ihre Anmeldung zur o. g. Veranstaltung ist das Erheben, Speichern und Verarbeiten 
Ihrer persönlichen Daten unumgänglich (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) 
DSGVO). Dies geschieht ausschließlich zum Zweck der Organisation und Durchführung 
der o. g. Veranstaltung. Ihre Daten werden nur an Dritte weitergegeben, die direkt in den 
Tagungsablauf involviert sind. Nach Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen wieder gelöscht. Ihren Namen 
und die postalische Adresse geben wir weiter an die Akademie für tierärztliche Fortbildung 
(ATF), Fortbildungsorganisation der Bundestierärztekammer e.V. (Berlin), um Ihre Teilnah-
me an ATF-Veranstaltungen zu vergünstigten Gebühren zu ermöglichen.
 
Wissenschaftliche Unabhängigkeit und Sponsoring
Die Erstellung des Programms erfolgt unabhängig von Sponsoren durch ein wissenschaft-
liches Programmkomitee. Erst nach Fertigstellung des Programms können Sponsoren Se-
minare, Themengebiete bzw. Referenten wählen, um mit  der Übernahme von Referenten-
kosten die Gesamttagung zu unterstützen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen 
Hauptwörtern teilweise nur die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keine Wertung.


